
 

 

Ausbildungsvertrag  

 

Musikverein Biberach-Bergerhausen e.V. 

1. Vorsitzende*r: Tobias Baumgärtner, Hendrik Aßfalg  

Postanschrift: Felbenstockweg 11, 88400 Biberach 

E-Mail: info@mv-bergerhausen.de 
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Schüler*in / Jungmusiker*in: 

Vorname, Name: _________________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________________ 

Straße: _________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _________________________________________ 

Festnetz / Mobil: _________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________ 

 
Elternteil / Erziehungsberechtigte*r: 

Vorname, Name: _________________________________________  

Straße: _________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _________________________________________ 

Festnetz / Mobil: _________________________________________  

E-Mail: _________________________________________ 

Förderndes Mitglied:  Ja  Nein 

 Ich möchte förderndes / passives Mitglied werden (Mitgliedsantrag beigefügt). 

Ausbildung: 

xMusikalische Früherziehung  xInstrumentalausbildung 30 Min  xeigenes Instrument 

xBlockflötenausbildung            xInstrumentalausbildung 45 Min  xLeihinstrument 

Ausbildungsbeginn: ___________________ Änderungsdatum: _______________________________ 

Instrument: ________________________ Ausbilder: _____________________________________ 

 
Mitgliedsbeitrag: 

Jungmusiker*innen sind als aktives Mitglied laut Satzung vom 07.09.2020 beitragsfrei. 

Monatliche Ausbildungsgebühren: 

Musikalische Früherziehung / Blockflötenunterricht:  15,00 €  ______________  € 

Instrumentalunterricht 30 Minuten:  26,00 €  ______________  € 

Instrumentalunterricht 45 Minuten:  39,00 €  ______________  € 

Leihinstrument:  11,00 €  ______________  € 
 

Gesamtgebühr monatlich:       _________ € 

Die Gebühr für das Leihinstrument endet mit Eintritt in die Jugendkapelle. 

Der Mitgliedsbeitrag kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung neu festgesetzt werden. 

Die Ausbildungsgebühren können durch Beschluss der Vorstandschaft neu festgesetzt werden. 

Die Ausbildungsgebühren werden erstmals innerhalb von zwei Wochen nach Ausbildungsbeginn, und 

danach monatlich, jeweils ab dem 10. des Monats, per Lastschrift eingezogen. 



Seite 2 von 2 
 

Ausbildungsvertrag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich erkenne den Ausbildungsvertrag und die Vereinssatzung an und erkläre mich damit einverstanden, dass meine 
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gespeichert werden. 
Datum, Ort, Unterschrift    Datum, Ort, Unterschrift: 
 

(Jungmusiker*in / Erziehungsberechtigte*r)  (Vertreter*in MVB) 

 

 

 

 

1. Der MVB ermöglicht dem/der Jungmusiker*in eine Instrumentalausbildung. Ausbilder*in und Leihinstrument 
werden vom MVB gestellt. 

2. Die Ausbildung beginnt am oben angegebenen Datum. Mit dem Ausbildungsbeginn wird der/die Jungmusiker*in 
aktives Mitglied des MVB. 

3. Die Ausbildung gliedert sich in eine ca. 1-jährige musikalische Früherziehung, eine ca. 1-jährige Blockflötenaus-
bildung und eine daran anschließende Instrumentalausbildung. Musikalische Früherziehung und Blockflöten-
ausbildung können im Ausnahmefall übersprungen werden. 
Die Instrumentalausbildung dauert in der Regel, je nach Fortschritt, 1,5 bis 3 Jahre und endet nach Absprache 
zwischen Ausbilder*in und Jungmusiker*in. 

4. Die musikalische Früherziehung und die Blockflötenausbildung werden als Gruppenunterricht, die Instrumen-
talausbildung in der Regel als Einzelunterricht durchgeführt.  
Die Ausbildungszeiten, 1 Unterrichtsstunde (45 Minuten regulär / 30 Minuten verkürzt) pro Woche, werden mit 
dem/der Ausbilder*in vereinbart. In der Urlaubs- oder Ferienzeit kann der Unterricht teilweise ruhen. Der/die 
Jungmusiker*in ist zu regelmäßigem und pünktlichem Unterricht anzuhalten. Kurzfristige Absagen von beiden 
Seiten müssen mindestens 1 Stunde vor der Ausbildung erfolgen. Der/die Ausbilder*in führt einen Nachweis 
über die durchgeführten Unterrichtseinheiten.  

5. Nach entsprechendem Ausbildungsstand wird der/die Jungmusiker*in in die Jugendkapelle aufgenommen. 
Die Proben der Jugendkapelle sind Ausbildungsbestandteil. 
Die vereinsinterne Ausbildung wird durch Lehrgänge des Blasmusikverbandes (z.B. D-Lehrgänge) ergänzt. 

6. Die Ausbildung findet in der Regel in den Vereinsräumen des MVB (Rößle Bergerhausen) statt. Ein anderer 
Ausbildungsort kann zwischen Ausbilder*in und Jungmusiker*in vereinbart werden. 

7. Die Ausbildungsgebühr wird für jeden angefangenen Monat ab Ausbildungsbeginn berechnet. In Monaten, in 
denen keine Ausbildung stattfindet (Urlaub, Krankheit), sind die Ausbildungsgebühren weiter zu entrichten. 

8. Mit der Ausbildungsgebühr sind die Kosten für den/die Ausbilder*in und ggf. das Leihinstrument abgegolten. 
Die Blockflöte für die Blockflötenausbildung muss von jedem/jeder Jungmusiker*in selbst beschafft werden. 
Der/die Jungmusiker*in trägt die Kosten für Schulungsmaterialien und Notenständer. 

9. Der/die Jungmusiker*in verpflichtet sich, das ihm überlassene Instrument sorgfältig zu behandeln und 
regelmäßig zu pflegen. Reparaturkosten, die durch unsachgemäße Behandlung, bzw. Missachtung dieser 
Verpflichtung entstehen, trägt der/die Jungmusiker*in. 

10. Bei ungenügender Leistung kann die Ausbildung nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten beendet 
werden. Die Rückerstattung von Ausbildungsgebühren ist ausgeschlossen. 

 Datenschutzerklärung:  

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft 

benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden (siehe auch die 
beigefügte „Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder“). Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für 
Vereinszwecke verwendet. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, der Beitragseinzug, die 
Durchführung des Vereinsbetriebs sowie die Weitergabe an übergeordnete Verbände. Eine anderweitige Nutzung 
ist nicht zulässig. 

 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschrift, Gläubiger-ID: DE41ZZZ00000404982 

Hiermit ermächtige ich den Musikverein Biberach-Bergerhausen, die fälligen Ausbildungsgebühren mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein Biberach-Bergerhausen auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Das SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarungen aus diesem 
Ausbildungsvertrag. 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber*in (Vorname, Name): ________________________________________ 

Kreditinstitut:  ________________________________________ 

IBAN:  ________________________________________ 

             Datum, Ort, Unterschrift           Mandatsreferenz  

(wird vom MVB eingetragen):  
 

 

 

 (Kontoinhaber*in) 


